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Titel:

Umrechnunungskurs für die Anrechnung von Zahlungen beim Bewährungswiderruf

Normenkette:
StGB § 56f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 S. 2

Leitsatz:
Bei der Anrechnung von erbrachten Zahlungen auf eine Geldauflage ist beim Bewährungswiderruf von 
einem Umrechnungskurs von € 10,00 für eine Arbeitsstunde auszugehen. Die Zahlung von 900 € 
Geldauflage enspricht daher bei einem regulären 8-Stunden-Arbeitstag 11,25 und damit gerundet 12 Tagen, 
die bei der Vollstreckung in Abzug zu bringen sind. (Rn. 6) (redaktioneller Leitsatz)
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LG Nürnberg-Fürth, Beschluss vom 11.08.2022 – 12 Qs 42/22
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Tenor

1. Die mit Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg am 18.06.2020 gewährte Strafaussetzung zur Bewährung 
wird widerrufen.

2. Die Vollstreckung der durch Urteil des Amtsgerichts Nürnberg vom 18.06.2020 gegen den Verurteilten 
festgesetzten Freiheitsstrafe von sechs Monaten wird angeordnet.

3. Der zur Erfüllung der Bewährungsauflage gezahlte Geldbetrag von 900 € wird mit 12 Tagen auf die zu 
verbüßende Freiheitsstrafe angerechnet, § 56 f Absatz 3 Satz 2 StGB.

Gründe

1
- Der Verurteilte hat in der bis 17.06.2023 laufenden Bewährungszeit eine neue Straftat begangen und 
dadurch gezeigt, dass die Erwartung, die der Strafaussetzung zugrunde lag, sich nicht erfüllt hat, § 56 f 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 StGB.

2
Gegen ihn wurde durch Urteil des Amtsgerichts Nürnberg vom 29.04.2022, Az. 54 Ds 706 Js 102678/22, 
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr, begangen am 03.01.2022, eine Freiheitsstrafe von zwei 
Monaten verhängt. Auf die vorgenannte Entscheidung wird Bezug genommen. Die Entscheidung ist seit 
dem 07.05.2022 rechtskräftig.

3
Eine Verlängerung der Bewährungszeit oder eine Erweiterung der Auflagen reicht nicht aus.

4
Der Verurteilte hat sich somit nicht bewährt. Die Strafaussetzung zur Bewährung war zu widerrufen.

5
BwR 403 Ds 204 Js 29881/19 - Seite 2 - Der Widerruf entspricht auch dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit.

6
Bei Anrechnung der erbrachten Leistungen wurde von einem Umrechnungskurs von € 10,00 für eine 
Arbeitsstunde ausgegangen; bei einem regulären 8-Stunden-Arbeitstag sind somit 11,25 und damit 
gerundet 12 Tage bei der Vollstreckung in Abzug zu bringen.


